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— Grundsätze über Inhalt und Organisation der fachlichen 
Berichterstattungen des jeweiligen Verantwortungsberei
ches unter Beachtung seiner Beziehungen und Abgrenzun
gen zu den zentralisierten Berichterstattungen zur Aus
schließung von Doppelerfassungen,

— Rahmenbestimmungen über Inhalt und Organisation der 
fachlichen Berichterstattungen der nachgeordneten Organe 
und Betriebe sowie die Rechte und Pflichten dieser Or
gane bei der Gestaltung, Organisation und Durchführung 
der eigenverantwortlich organisierten Berichterstattungen,

— Verantwortlichkeit und 'Terminstellung über die Kontrolle 
der Einhaltung der in der Informationsordnung getroffenen 
Festlegungen im jeweiligen Verantwortungsbereich,

— eindeutige Festlegungen über die Verantwortlichkeit zur 
Auslösung und Durchführung der fachlichen Berichterstat
tungen,

— Differenzierung der Anforderungen der fachlichen Bericht
erstattungen entsprechend der Betriebsgröße und dem 
Stand der Datenverarbeitungstechnik,

— Angaben über Inhalt und Bezeichnung der Information, 
Bezeichnung der informationspflichtigen Stelle, Umfang 
der Information, Periodizität und Fälligkeitstermin der In
formation, Art des Informationsträgers, Sender und Emp
fänger der Information, Informationskanal, Vertraulich
keitsgrad der Information und Befragtenkreis.

(3) Die Informationsordnungen sind jährlich, spätestens 
im III. Quartal, hinsichtlich der Notwendigkeit und des Um
fangs der fachlichen Berichterstattungen zu überprüfen.

(4) Die Leiter haben einen Nachweis über alle von ihnen 
veranlaßten fachlichen Berichterstattungen zu führen, aus dem
— die laufende Nummer und die Bezeichnung der Bericht

erstattung,
— der auslösende Grund, der Befragtenkreis (z. B. alle Be

triebe der WB),
— die Periodizität (z. B. einmalig, monatlich, vierteljährlich) 

und der Vorlagetermin der Berichterstattung
ersichtlich sind.

(5) Eine Ausfertigung der von den Leitern der zentralen 
Staatsorgane und den Vorsitzenden- der Räte der Bezirke für 
ihren Bereich bestätigten Informationsordnung ist dem Leiter 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik zu übergeben. 
Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
überprüft die Informationsordnungen. Er ist verpflichtet, bei 
Doppelefhebungen, nicht gerechtfertigter Ausdehnung des 
Berichtswesens und Erhöhung des Verwaltungsaufwandes 
vom zuständigen Leiter eine Veränderung zu verlangen.

§22

Analyse
(1) Mit der Analyse der aufbereiteten zahlenmäßigen Infor

mationen sind die Prozesse und Erscheinungen sowie die 
Abweichungen vom geplanten Verlauf des Reproduktions
prozesses hinsichtlich ihrer Ursachen, ihrer Auswirkungen 
und ihrer Zusammenhänge darzustellen. Die sich daraus 
ergebenden Erkenntnisse sind für die Leitung und Planung 
künftiger Prozesse sowie zur -Unterstützung des zielgerich
teten bewußten Handelns der Werktätigen zu nutzen.

(2) Die analytische Tätigkeit ist als ständiges Arbeitsprinzip 
auf allen Leitungsebenen durchzusetzen.

(3) Mit der Analyse sind vor allem folgende Prozesse und 
Erscheinungen'' hinsichtlich ihrer Planmäßigkeit sowie ihrer 
Wirksamkeit und Effektivität, insbesondere durch die Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zu 
untersuchen:
— die Intensivierung des Reproduktionsprozesses einschließ

lich der Investitionstätigkeit, des planmäßigen Ersatzes ver
schlissener Grundmittel, der Erhaltung und der Moderni
sierung von Grundmitteln sowie ihrer rationellen Nutzung,

— die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Erhöhung des 
technisch-ökonomischen Niveaus der Produktion und Zir
kulation und die Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen,

— die Materialökonomie,
— die Durchsetzung der wissenschaftlichen Arbeitsorgani

sation,
— die Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens,
— das Produktions- und Handelssortiment, die termingemäße 

Vertragserfüllung, die Qualität der Erzeugnisse und Lei
stungen, die Selbstkosten und die finanziellen Fonds, das 
einheitliche Betriebsergebnis sowie Export und Import,

— die gesellschaftliche Organisation der Produktion unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der sozialistischen öko
nomischen Integration.

III.*
Verantwortung und Durchsetzung

§23
Verantwortung der Staatlichen Zentral Verwaltung für Statistik

(1) Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik ist als 
zentrales Organ des Ministerrates verantwortlich für die Lei
tung, Kontrolle und zielstrebige Weiterentwicklung von 
Rechnungsführung und Statistik. Sie hat die Aufgabe, die 
rationelle Gestaltung und Koordinierung aller Arbeiten von 
Rechnungsführung und Statistik einschließlich der Bericht
erstattung für die Leitung und Planung aller Ebenen unter 
Beachtung des Sparsamkeitsprinzips konsequent durchzu
setzen.

(2) Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Sta
tistik ist für die methodische Anleitung der zentralen Staats
organe auf dem Gebiet von Rechnungsführung und Statistik 
verantwortlich.

(3) Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Sta
tistik hat in Rechtsvorschriften die Bildung von Arbeitskreisen 
Rechnungsführung und Statistik, ihre Aufgaben, Rechte und 
Pflichten zur Unterstützung der Leiter der Staatsorgane und 
wirtschaftsleitenden Organe bei der Durchsetzung und ständi
gen Vervollkommnung von Rechnungsführung und Statistik 
in ihren Verantwortungsbereichen zu regeln.

(4) Auf der Grundlage des volkswirtschaftlichen Kontenrah
mens kann die Ausarbeitung von Kontenrahmen für einzelne 
Wirtschaftsbereiche den zuständigen zentralen Staatsorganen 
übertragen werden.

(5) Der Leiter der Staatlichen Zfentralverwaltung für Stati
stik ist berechtigt, bei sich verändernden Reproduktiohsbedin- 
gungen Anträge der Leiter der zentralen Staatsorgane sowie 
der wirtschaftsleitenden Organe auf Änderung der in der No
menklatur und dem Verzeichnis der Abschreibungssätze für 
Grundmittel festgelegten normativen Nutzungszeiten bzw. auf 
Ergänzung dieses Verzeichnisses nach Abstimmung mit den 
zuständigen zentralen Staatsorganen zu bestätigen.

(6) Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik ist für 
die Koordinierung und eine strenge Ordnung im Berichts
wesen verantwortlich. Sie sichert eine exakte Kontrolle über 
die Berichterstattungen und die Einhaltung der in den §§ 15 
bis 21 festgelegten Grundsätze. Sie ist berechtigt, in den Be
trieben und den wirtschaftsleitenden Organen, die der Be
richterstattungspflicht unterliegen, und in den für sie arbei
tenden Rechenstationen Prüfungen über
— die.Ordnungsmäßigkeit und Wahrhaftigkeit der in den Be

richterstattungen ausgewiesenen zahlenmäßigen Informa
tionen, «

— die rationelle Organisation der Erfassungs- und Aufberei
tungsarbeiten in Rechnungsführung und Statistik

vorzunehmen. Dabei wirkt sie mit den Organen der Arbeiter- 
und-Bauem-Inspektion zusammen.


